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Aufgrund dieses allgemeinen bauaüfsichttichen Prüheugnisses ist der oben ge-
nanhte Gegensfand im Sinne der Landesbauordningen anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasslS?Ol"*" und 4 Antagen. Es ersetzt die Fassung

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Stuttgart.

1 Bauarten ftir Abschottungen'än Rohrleitungen aus (ggf. wärmeisolierten) Metallrohren, deren Funktion auf der Anordnung einer
^ 

RohrummantetunlStreckenisolierung beruht und an die nur Anforderungen an die Feueruiderstandsdauer gestellt werden.2 Bauarten filr Absc*rotfungen an Rohrleifungen aus (ggf. wärmeisolierten) thermoptastischen Kunststofrohren, deren Funktion auf der
rAnordnung einer Rohrummantelung/streckenisolierung beruht, bei denen keine dämmschichtbildenden Baustoffe eingesetzt werdenund an die nur Anforderungen an die Feuerwiderstandidauer gestellt werden.
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A Al lgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Pnifzeugnis ist die Anwendbarkeit der
Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetä nicht die für die Durchfüh-
rung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustim-
mungen und Bescheinigudgen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Drit-
ter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Rege-
lungen in den ,,Besonderen Bestimmungen", dem Anwender der Bauart Köpien
des allgbmeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen und
darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis an der
Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Be-
hörden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfueugnisses zur Verfü-
gung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt
werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der MPA'
Universität Stuttgart (Otto-Graf-lnstitut). Texte und Zeichnungen von Werbe-
schriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht wider-
sprechen. Übersetzungen des altgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses
müssen den Hinweis ,,Von der MPA Universität Stuttgart (Otto-Graf-lnstitut)
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Be-
stimmungen des allgemeineri bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nach-
träglich ergänä und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Er-
kenntnisse dies erfordem. '

1.

2.

3.

,4.

5.

6.
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B Besondere Bestimmungen

1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

1.1.1 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfteugnis gilt für die Herstellung und An-
wendung der Rohrabschottung, ,,UBA-UNI Rohrabschoftung für brennbare und
nichtbrennbare Rohrleitungen" genannt, für brennbare und nichtbrennbare Rohrlei-
tungen nach Abschnift 1.2.2 bau. 1.2.3 als Bauart der Feuerwiderstandsklasse
R 90 nach DIN 4102 Teil 11, Ausgabe Dezember 1985, im Bereich von Decken-
durchführungen.

1.1.2 Die Rohrabschottung besteht aus einer aluminiumkaschierten Mineralfaser-Rohr-
schale, die in Abhängigkeit von den Rohrabmessungen des Mediumrohres unter-
schiedliche Mindestisolierdicken aufiryeisen muss. lm Bereich der Deckendurchfüh-
rung ist bei der Verwendung nichtbrennbarer Rohrleitungen je nach Anwendungs-
bereich zusätzlich ein dämmschichtbildbnder,Baustoff um die Rohrschale angeord-
net. Gedaue Angaben zu den vennrendeten Baustoffen und zur Art des Einbaus in
Abhängigkeit von.Mediumrohr und Rohrdurchmesser sind dem Abschnitt 2 zu ent-
nehmen.

'1.1.3 Eine Liste der Dokumente, auf deren Grundlage das vorliegende allgemeine bau-
aufsichtliche Prüfueugnis ausgestellt wurde, ist bei der MPA Universität Stuttgart
hinterlegt. Auf Anfrage wird diese'Liste den zuständigen Behörden unverzüglich zur
Verfügung gestellt.

1.2 Anwendungsbereich und Begrenzungen

1.2.1 Die Rohrabschottung darf in mindestens'1S0 mm dicke Decken aus Beton barv.
Stahlbeton nach DIN 1A451 oder Porenbeton gemäß DIN 42231 der Feuerwider-
standsklasse F 90, Benennung F g0-A, nach DIN 41A2-21 unter Berücksichtigung
der Bestimmungen gemäß Abschnitt 2 eingebaut werden.

1.2.2 Durch die Rohrabschottung dürfen nichtbrennbare Rohre aus Stahl, Edelstahl oder
Kupfer unter Berücksichtigung der Bestimmungen gemäß Abschnitt 2, Tabelle 2a,
hindurchgeftihrt werden, die für Rohrleitungsanlagen im Heizungs- und.sanitärbe-
reich (Heizung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung), für nichtbrennbare Flüs-
sigkeiten, für nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitungen), für
Rohrpostleitungen (Fahnohre) oder für Staubsaugleitungen bestimmt sind2. Es dür-
fen auch Rohre hindurchgeführt werden, die für Rohrleitungsanlagen für brennbare
Flüssigkeiten und für brennbare Gase oder brennbare Stäube bestimmt sind, sofern
durch geeignete Maßnahmen sicheigestellt ist, dass der Medienstrom im Brandfall
rechtzeitig abgeschaltet wird.

in der jeweils geltenden Ausgabe
Technische Bestimmungen für die Ausführung von Rohrleitungsanlagen und die Zulässigkeit von Rohrdurchführun-
gen bleiben unberührt.

a
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1.2.3 Durch die Rohrabschottung dürfen auch brennbare Mehrschichtverbundrohre
gemäß Tabelle 2b mit einem Trägerrohr aus PE und einer Aluminiumeinlage, die
mit einer dünnen PE-Schicht geschüEt wird (PE/A|/PE), unter Berücksichtigung der
Bestimmungen gemäß Abschnitt 2 hindurchgeführt werden. Der Anwendungs-
bereich der Rohrabschottung ist hierbei jedoch auf wasserführende Leitungen
(Wasserversorgu ngs- u nd Heizleitu ngen ) besch rä n kt.

1.2.4 Für die Anwendung der Rohrabschottung in anderen Bauteilen - z. B. in Wänden
jeglicher Art oder in Decken, deren Zuordnung in eine Feuenryiderstandsklasse
nach DIN 41A2 Teil 2 nur mit Hilfe einer feuerwiderstandsfähigen Unterdecke mög-
lich ist, oder in Kabelabschottungen, die als sogenannte Kombiabschottungen fun-
gieren, oder für Rohre anderer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen
oder anderer Rohraußendurchmesser bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 2 aus-
geführt'- ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch ein allge-
meines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
oder eine allgemeine Bauartgenehmigung.

1.2.5 Durch die Rohrabschottungen sind folgende Risiken nicht abgedeckt

- Brandübertragung durch Wärmetransport über die Medien in den Rohrleitungen,

- Zerstörungen an den angienzendbn, raumabschließenden Bauteilen oder: an
den Leitungen selbst durch temperaturbedingte Zwängungskräfte,

- Austreten gefährlicher Flüssigkeiten oder Gase beiZerstörung der Leitungen un-
ter Brandeinwirkung.

Diesen Risiken ist bei der Ausführung bzw. bei der Planung der Rohrleitungen
Rechnung zu tragen, z. B.durch ausreichende Befestigung, Anordnung von Fest-
punkten und das'Einplanen von Dehnungsmöglichkeiten. lm Bereich der nicht iso-
lierten nichtbrennbaren Rohre muss bei einer Brandbeanspruchung nach der Ein-
heitstemperaturzeitkurve (ETK) nach DIN 4102 Teil 2 mit Längendehnungen
2 10 mm/m gerechnet werden.

1.2.6 Die Auflagerung bzw. Abhängung der Leitungen und die Ausführung der Rohre
müssen so erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die raumabschließenden
Bauteile im Brandfall mindestens über die Dauer der Klassifizierungszeit (> 90 Mi-
nuten) funktionsfähig bleiben

1.2.7 Soweit Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz gestellt werden, sind wei-
tere Nachweise zu erbringen, die dänn gegebenenfalls in das vorliegende allge-
meine bauaufsichtliche Prüfzeugnis eingeärbeitet werden können.

1.2.8 Der Antragsteller hat erklärt, dass die Bauart keine Baustoffe enthält, die der
Gefahrstoffuerordnung, der Chemikalieh-Verbotsverordnung oder der Chemikalien-
Ozonschichtverordnung unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o. g. Verord-
nungen (insbesondere der Kennzeichnungspflicht) einhält. Weiterhin hat der An-
tragsteller erklärt, dass sofern für den Handel, das Inverkehrbrihgen oder die Ver-
wendung Maßnahmen im Hinblick auf den Gesundheits- und Umweltschutz sowie
die Hygiene zu treffen sind, diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforder-
lichen Weise bekanntgemacht werden.
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Bei der Bearbeitung des vorliegenden allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis-
ses wurden keine anderweitigen Sachverhalte festgestellt.

Bestimmungen für die Rohrabschottung

Eige nschaften u nd Zusammensetzu n g der venrendeten Bauprod u kte

Die Rohrabschottung besteht aus einer Mineralfaserdämmstoff-Rohrschale des
Typs 

"Rockwool 800; (Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG), ,,U Protect Pipe Sec-
tion Alu2" (Saint-Gobain lsover G+H AG) oder ,,PAROC Hvac Section AluCoat T"
(PAROC GmbH) mit einer äüßeren Aluminiumkaschierung.

Bei Rohren gemäß Abschnitt 1.2.2kann bis zu einem Rohrdurchmesser von 54 mm
und bei durchgehender lokaler lsolierung (lsolierlänge > 1000 mm) unter Beachtung
der Angaben in Tabelle 2a die Rohrschale bündig zur Deckenunterseite zusäElich
mit einem 50 mm breiten Dämmschichtbildner-Streifen ,,UBA-Flex" einlagig um-
wickelt werden (vgl. Anlage 1, oben links).
Alternativ ist bei diesen Rohren auch eine deckenoberseitig aufgesetzte Anordnung
einer mindestens 500 mm langen Mineralfaserdämmstoff-Rohrschale des Typs
,,Rockwool 800", ,,U Protect Pipe Section Alu2" oder,,PAROC Hvac Section AluCoat
T" ausreichend. Das Rohr ist dabei im gesamten Bereich der Deckendurchführung
zwingend mit,,UBA-Flex" einlagig zu umwickeln; die Einbauhöhe entspricht hierbei
der Deckenstärke (siehe Anlage 1, unten links).

Für.die bei der Rohrabschottung zu verwendenden Bauprodukte gdlten die in
gender Tabelle 1 zusammengestellten Angaben hinsichtlich der Bezeichnung,
Material kennwerte, der Klassifizieru n g u nd des Venrvendbarkeitsnachweises.

fol-
der

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte dir Bauprodukte

Bezeichnung Dicke
lmml

Rohdichte
(Nennwert)

Ikg/m3]
Baustoffklasse Verwendbarkeits-

nachweis

Lo
CI
lt

.9
(,
o
E
E

:IEo

UBA-Flex
(in Plattenform) 4 1050 - 1200

DIN 4102-82,
Klasse E nach
DIN EN 13501-1

allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung
z-19.11-21A0

UBA-Kitt+
(pastös) 1420 t.70 Klasse E nach

DIN EN 13501-1

allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung
z-19.11-2387
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utg

E
F
!(!o

UBA-W+Matte
mit Aluminium-

kaschierung
4 95 - 125

DtN 4102-81,
Klasse E nach
DtN EN 13501-1

allgemeines bauauf- 
.

sichtliches Prtifzeugnis
P-2005-6-2rm0-03
(MPA Dresden)

" Rockwool

"Rockwool800"
20-50 90 - 115

Klasse A2rs1,d0
nach DIN EN
13501-1

DIN EN 14303

Saint-Gobain
isover "U Protect

Pipe Section
Alu2"

20-50 60-90
Klasse A2rs1,d0
nach DIN EN
13501-1

DIN EN 14303

Paroc "PAROC
Hvac Section
AluCoat T

20-50 85 - 145
Klasse A2r--s1,d0
nach DIN EN
13501-1

DIN EN 14}03

2.2 Bestimmungen für die Ausführung der Rohrabschottung

2.2.1 Allgemeines

Hinsichtlich der Abmessungen öer Rohrabschottung, der Rohrdurchmesser und der

--.-wanddicken gelten die Bestimmungen in den nachfolgenden Tabellen 2a und 2b
*(siehe hierzu auch Anlagen 1 und 2).

Tabelle 2a: Abmessungen und Details zur Ausftihrung nichtbrennbarer Rohre

Rohrleitung Rohrabschottung

Rohrmaterial

Abmessungen [mm] Abmessungen [mm]

Rohraußen-- 
durchmesser

Rohrwand-
dicke lsolierdicke lsolierlänge

(Mindestmaß)

Kupfer/ Edelstahl /
Stahl 15-54 1,0 - 1,5

20-50 500 barr. 1000
**

Stahl*
21,3 - 60,3 2,65 - 3,65

88,9 4,05 30-50 500 bzw. 1000*
Als Ausnahme zu den Festlegungen in Abschnitt 2.1 ist bei nichtbrennbaren Rohren mit durchgehender lsolierung und
einem Außendurchmesser > 54 mm die Venivendung des Dämmschichtbildners ,UBA-Flef zwingend notwendig.
Siehe hierzu Abschnitt 2.1 und Anlage '1.
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Tabelle 2b: Abmessungen und Details zur Ausführung Mehrschichtverbundrohre*

Rohrleitung Rohrabscholtung

Abmessungen [mml Abmessungen [mml

Röhräußen-
durchmesser

Rohnvand-
dicke

Aluminium-
schichtdicke lsolierdicke lsolierlänge

(Mindestmaß)

16-18 2,0 - 2,75 0,2 - 0,5

20-50 1000

20 -21 2,0 - 3,45 0,2 0,6

25 -26 2,5 - 4,0 0,2 0,7

32 3,0 - 4,0 0,35"- 0,8

40 3,5 - 4,0 0,35 - 1,0

50 4,O - 4,5 0,5 - 1,0

63 4,5 6,0 0,6 1,2

- Siehe hieran auctr Anlage 2.

Der Restspalt zwischen ddm' hindurchgeführten umwickelten Rohr und dem
Deckendurchbruch bzw. zwischen benachbarten Rohrleitungen muss hohlraumfül-
lend im Bereich der gesamten Deckendicke mit mineralischem Mörtel (Mörtelgruppe
MG lll nach DIN 1053 Teil 1) oder Beton ausgefüllt werden. Die Restspaltverfüllung
im Bereich des Durchbruchs muss in gleicher Qualität wie die umgebende Decke
erfolgen. Bei der Verfüllung des Deckendurchbruchs muss eine negative Beeinflus-
sung der Decke im Hinblick auf die statischen Erfordernisse ausgeschlossen
werden.

Bei Spaltmaßen < 5 mm darf bei Rohren gemäß Abschnitt 1.2.2 zur Verfüllung des
Restspalts anstelle des o. g. Mörtels die pastöse Masse ,,UBA-Kitt+" verwendet
werden (die Einbautiefe beträgt hierbei sowohl deckenober- als auch -unterseitig
mindestens 30 mm); die einlagige Umwicklung der Rohrschale mit einem 50 mm
breiten Dämmschichtbildnerstreifen ,,UBA-Flex" entfällt in diesem Fall (vgl. Anlage
1, rechts oben).

Bei durchoehendel lokaler lsolierung muss die mindestens 1000 mm lange Rohr-
schale einlagig eng um jede Rohrleitung ängebracht sein und symmetriscfr zur De-
ckenebene positioniert werden. Die Fixierung der Rohrschale erfolgt im Bereich der
Durchführung durch die Restspaltverfüllung. Die einlagige Umwicklung der nicht-
brennbaren Rohre gemäß Abschnitt 1.2.2 mit,,UBA-Flex" kann für Rohrdurchmes-
ser s 54 mm entfallen.
Wenn der Innendurchmesser der Rohrschalen (Streckenisolierung) mehr als 1 mm
größer ist als der Rohraußendurchmesser, ist der daraus resultierende Ringspalt
über eine Länge von mindestens 50 mm abzudichten.
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2.2.2

Bei nichtbrennbaren Rohren gemäß Abschnitt 1.2.2 muss dieser Ringspalt durch
das Auftragen des kittartigen Dämmschichtbildnermaterials ,,UBA-Kitt+" auf der
Schaleninnenseite oder durch einlagige Umwicklung des Rohrs mit einem ,,UBA-
W4-Matte"-streifen vor dem Zusammenfügen der beiden Rohrhalbschalen mittig
(im Bereich der Deckendurchführung) abgedichtet werden. Der derart abzudichten-
de Ringspalt darf ein Maximalmaß von 4 mm nicht überschreiten.
Bei Mehrschichtverbundrohren gemäß Abschnitt 1.2.3 ist diese Ringspaltabdichtung
n u r m it dem,,U BA-W4-M atte"-Streifen zulässig.

Bei aufqesetzter lokaler lsolierunq muss die mindestens 500 mrn lange Rohrschale
einlagig eng um jede Rohrleitung angebracht sein und bündig zur Deckenoberseite
positioniert werden. Die Fixierung der Rohrschale erfolgt durch ein Alu-Klebeband.
Der im Bereich der Deckendurchführung befindliche Teil der Rohrleitung muss ein-
lagig mit ,,UBA-Flex" umwickelt werden. Diese Einbauart ist nur für nichtbrennbare
Rohre gemäß Abschnift 1.2.2 zulässig.

lm Bereich der Rohrabschotttrngsmaßnahme muss die erste Abhängung bzw. Un-
terstüZung der Rohre deckenoberseitig in einem Abstand < 700 mm zur Decken-
oberfläche erfolgen.

Verzweigungen"oder Richtungsänderungen in der Rohrleitung im Bereich der Rohr-
abschottung sind für Rohre gemäß Abschnitt 1.2.2 (mit durchgehender lokaler lso-
lierung) und 1.2.3 erlaubt. Bei Abwinklungen innerhalb der Leitungsführung ist für
die Bemessung der Rohrschale (Streckenisolierung) die gestreckte Länge maßge-
bend (siehe hierzu Anlagen 1 und 2).

Abstände

Rohrleitungen bzw. Rohrabschottungen nach den Bestimmungen dieses allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfueugnisses dürfen bei gleicher Bauweise in lineärer und
gruppenartiger Anordnung mit einem lichten Mindestabstand von 20 mm äneinan-
dergrenzen (siehe Anlage 3). Davon abweichend ist bei aufgeseEter lokäler lso-
lierung je nach verwendeter lsotierdicke ein geringerer Mindestabstand 'mOgtich;
hier gitt als Mindestmaß ein deckenunterseitig einzuhaltender lichter Mindeitab-
stand von 50 mm. Bei der Montage der Rohrleitungen ist generell und vor allem bei
der gruppenartigen Anordnung zu beachten, dass eine fachgerechte Restspaltver-
frillung im Bereich der Durchführung möglich sein muss. Es dürfen keine Bereiche
vorhanden sein, die nicht vollständig und hohlraumfüllend verfüllt werden können.
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Zu folgenden andersartigen benachbarten Rohrleitungen bzw..Rohrabschottungen
gilt ebenfalls ein lichter Mindestabstand von 20 mm:

. Rohrleitungen bzw. Rohrabschottungen gemäß allgemeinem bauaufsichtli-
chen Prüfzeugnis P:BWU03-! 17.6.1 1,

o Rohrleitungen bzot. Rohrabschottungen gemäß den allgemeinen Bauart-
geneh m igu n gen Z-1 I .53-2395 u nd Z-1 9.53-2396 1,

. l-üftungsleitungen nach DIN 18017-3 (Wickelfalzrohre) DN 80 bis DN 200 mit
Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung vom Typ AVR (allgemeine
bauaufsichtl iche Zu lassu ng u nd Bauartgenehm ig ung Z-41. 3-686),

. Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 (Wickelfalzrohre) DN B0 bis DN 200 mit
Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung vom Typ. TS-1 8 (allgemeine
bauaufsichtliphe Zulassung Z-41 .3-556),

o Kabelabschottung (Kombiabschottung) des Typs ,,FST-Kabelbox Kombi S"
mit den maximalen Außenmaßen 292 mm x 110 mm (allgemeine Bauart-
genehmig ung Z-19.53-2303).

Zu anderen Rohrleitungen bzw. Rohrabschottungen beträgt der Mindestabstand
100 mm.

Eine gegebenenfalls zusätzlich vorhandene/vorgesehene Dämmung oberhalb oder
auf der Rohrabschottung (Streckenisolierung) außerhalb des Deckenbereichs, z.B.
aufgrund schallschutäechnischer Belange, ist frei wählbar, muss allerdings mindes-
tens der Baustoffklasse 82 nach DIN 4102 Teil 1 angehören.

ü bereinstimmu ngs nachweis

Für die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführte Bauart
muss der Nachweis der Übereinstimmung gemäß Venryaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (W TB Bln) Teil C, lfd. Nr. 4.5 und 4.6 mit einer Übereinstim-
mungserklärung des Anwenders/Herstellers (ÜH) erbracht werden ($ 21 Abs. 1 der
Landesbauoidnung für Berlin vom 29..September 2005, zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 09.04.201 8).

Hierbei hat der Anwender/Hersteller der Bauart zu erklären, dass die Bauart ent-
sprechend den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses
ausgeführt wurde und die hierbei venarendeten Produkte den Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entsprechen (siehe Muster in der
Anlage 4).

t gilt nur bei durchgehender lokaler lsolierung und im Falle von benachbarten Gussrohrleitungen, deren
Nennweite < DN 150 beträgt.
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Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund des S 19 der
Bauordnung für Berlin (BauO Bln) vom 29. September 2005 in Verbindung mit der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (W TB Bln) erteilt. Die MPA
Universität Stuttgart ist gemäß $ 24 BauO Bln für die Erteilung allgemeiner bauauf-
sichtlicher Prüfzeugnisse für Rohrabschottungen gemäß W TB Bln Teil C, lfd. Nr.
4.5 und 4.6 anerkannt. In den Landesbauordnungen der übrigen Bundesländer sind
entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

Rechts behelfs beleh ru n g

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der
Universität Stuttgart, Keplerstraße 7, 70174 Stuttgart oder Postfach 106037,70049
Stuttgart schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Die Sachbearbeiterin Der Leiter der Prüfstelle

3--/<-.- ,[,r,i ct
Dr. rer. nat. Andrea Bramborg-Kramer Dr. rer. nat. Stefan Wies

Stuttgart, den 20.09 .2019

ffi



Anlage 1 zum allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-BWU03-I 17.6.6 vom 20.09.2019

Rohrabschottung für nichtbrennbare Metallrohre
(Rohre gemäß Abschnitt 1.2.21

Schematische Darstellung

Rohr
gem.4bs.1.2.2

3,?ä:fä= 5o mm >5oo nun

gem.4bs.1.2.2

Dämmung

UBA-Flex
Strcifen H= 50mm

UBA.K itt +

Rohr
gem. Abs.1.2.2

Dämmung



Anlage 2zum allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-BWUO3-I 17.6.6 vom 20.09.2019

Roh rabschottu ng fü r Meh rsch ichtve rbu nd roh re
(Rohre gemäß Abschnitt 1.2.31

Schematische Darstellu ng

Rohr
gem. Abs.1.2.3

UBA-W4-Matte
Strdfen H= 50 mm
mitlig Decke

>150 mm

gern. Abs.1.2.3

Gesteckb Länge
> 500 rrn

s d40

l'-
>150 nm

>150 mnr

gen.Aös.1.23

Rohr s d20

Sfeifen H= 50 mm
mittig Decke

Gesteckte Länge
> 500 mm

UBA-W+Matb
Stpifen H= 50 mm
miüig Decke

>150mm

>150mm

Gedrcdce Lange
z 5{X)mm



Anlage 3 zum allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-BWU03-I 17.6.6 vom 20.09.2019

Rohr
gem.4bs.1.2.2

Rohrabschottung
Abstände

Schematische Darstellu ng

>150 mm

Rohr
gem.4bs.1.2.3

UBA-Flex
Streifen H= 50mm

I

I

i

>1000 mm i>1000 mm

Dämmung

>500 mm

Rohr
gem. Abs.1.2.2

Dämmung

Rohr Rohr
gem. Abs.1.2.3 gem.4bs.1.2.2

>150 mm

UBA-W4-Mdte
Strefen H= 5(Inm
mittig Decke

Rotr
gem.4bs.1.2.3

Dämmung

Dämmung

>150 mm >1000mm i

UBA-W4-Matter
Streifen I

H= 50mm i

>500 nrn

>150 rm

UBA-W4-lrihtte
Streifen H= fl)mm
mitig Decke

UBA-Flex

UBAflex
Streibn

Abstand
>50 mm Abstand

>20 mm
Abstand
>50 mm

H= fl)rnm



Anlage 4 zum allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-BWU03-I 17.6.6 vom 20.09.2019

Muster einer Übereinstimmungserklärung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung hergestellt bzw. an-
gewendet hat:

Baustelle bzw. Gebäude:

- Datum der Herstellung:

Hiermit wird bestätigt, dass die Rohrabschottungen des Typs ,,UBA-UNl-Rohrabschottung
für brennbare und nichtbrennbare Rohrleitungen" unter Einhaltung aller Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr. P-BWUO3-| 17.6.6 der MPA Uni-

(Ort, Datum) (Firma / Unterschrift)

(Diese Bestätigung ist dem Bauhenn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauauf-
sichtsbehörde auszuhändigen. )


